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Entschieden kontrovers!
Wir planen unser Bildungsprogramm mit Blick 
auf die Vielfalt der politischen Positionen im 
demokratischen Spektrum und unter Ausschluss 
unwahrer und die Fakten manipulierender Thesen.

Wir bekennen uns zum Beutelsbacher Konsens1 –  
dem Grundkonsens der politischen Bildung. Dieser  
formuliert ein Indoktrinations- und Überwältigungs-
verbot sowie die Aufforderung zur Kontroversität.  
 
Denn die Austragung von politischen Meinungs- 
unterschieden, konkurrierenden Interessen und 
Perspektiven gehört wesentlich zum 
demokratischen Prinzip. Deshalb verstehen sich 
die Volkshochschulen als Foren einer 
demokratischen Streitkultur. Wir widersprechen 
Äußerungen, die Menschen diskriminieren oder 
die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in 
Frage stellen. Das kann auch Positionen betreffen, 
die von Parteien und Personen vertreten werden, 
die demokratisch gewählt sind.

* Motive aus der bundesweiten vhs-Imagekampagne, © R211/DVV

1 Der Beutelsbacher Konsens ist ein normatives Grundsatzpapier.  
Es formuliert drei Leitprinzipien für die politische Bildung: das Überwälti-
gungsverbot, das Kontroversitätsgebot und die Orientierung an der 
Lebenswelt der Teilnehmenden. Weitergehende Informationen: 
https://www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/auftrag/51310/beutelsbacher-konsens/
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Entschieden demokratisch!
Im Rahmen seiner 78. Mitgliederversammlung in 
Aschaffenburg hat der Bayerische Volkshochschul-
verband am 9. Mai 2025 mit überwältigender  
Mehrheit das Positionspapier „Volkshochschulen – 
entschieden demokratisch!“ verabschiedet. 

Die bayerischen Volkshochschulen bekennen sich 
deutlich zu ihrer Rolle als demokratische Bildungs- 
orte und setzen damit ein starkes Zeichen für  
Meinungsfreiheit, Vielfalt und Menschenwürde.

Entschieden unabhängig!
Der Bayerische Volkshochschulverband ist  
„parteipolitisch, konfessionell und von gesell-
schaftlichen Verbänden unabhängig“ 
(§2 Ziff. 1 der Satzung des bvv). Dies bedeutet: 
Volkshochschulen arbeiten auf „überparteilicher und 
überkonfessioneller Grundlage“ (§4 Ziff. 4b). 
Parteipolitische Unabhängigkeit bedeutet jedoch 
keinesfalls, dass alle politischen Positionen grund-
sätzlich zu akzeptieren sind. Standpunkte, die die 
Menschenwürde, das Demokratieprinzip oder die 
Rechtsstaatlichkeit ablehnen, stellen das Grundver-
ständnis unserer liberalen Demokratie und damit 
auch das Grundverständnis der Arbeit der 
Volkshochschulen infrage.

Beschäftigte und Lehrkräfte von Volkshochschulen  
vertreten ebenso wie die Teilnehmenden verschie-
dene Auffassungen und haben unterschiedliche 
politische Überzeugungen. 

Zwar legt das staatliche Neutralitätsgebot dabei nahe, 
dass sich Volkshochschulmitarbeitende bei Gelegen-
heiten, an denen sie in offizieller, beruflicher Funktion 
teilnehmen, nicht parteipolitisch äußern. Dies schließt 
jedoch eine Positionierung gegen jede Form der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit nicht aus – 
im Gegenteil! Im Interesse der Verteidigung unserer 
liberalen Demokratie sind Volkshochschulen zu dieser 
Form der Positionierung verpflichtet. 

Entschieden offen und  
vielfältig!
Volkshochschulen sind offen für alle 
Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Nationalität, Bildung, sozialer Lage, Beruf, 
Behinderung, Weltanschauung, politischer oder 
sexueller Orientierung. Sie sind damit auch offen 
für Menschen mit unterschiedlichen und gegen-
sätzlichen Auffassungen. In Bildungsangeboten 
der Volkshochschulen sind alle eingeladen, ihre 
Meinung frei zu äußern. Das in der Verfassung 
garantierte Grundrecht der Meinungsfreiheit bildet 
den rechtlichen Rahmen unserer Arbeit. Dabei gilt 
auch: Selbstverständlich findet nicht jede Meinung 
Zustimmung! 

Wir widersprechen antidemokratischen und ver-
fassungsfeindlichen Positionen und dulden keine 
rassistischen, antisemitischen und anderen 
diskriminierenden Äußerungen – auch zum 
Schutz der und aus Respekt für die abgewerteten 
Personen.


